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1686 Oktober 14 . A

VERLEIHUNG DES FLECKENSTEINISCHEN BODENZINSESDURCH DEN ABT
[VON WETTINGEN] , ULRICH II . [MEYER] , AN DEN LAND¬
SCHREIBER DER FREIEN ÄMTER, BEAT KASPAR ZURLAUBEN

"Zue Wüssen undt Kundt sye hiemit , dass der . . . Herr Udalricus von
Gottes Gnaden Erwelter Abbt , auch Prior [Engelbert Utiger ] und Convent
des Würdigen Gottshauses Wettingen , umb dess [ ! ] Bekomlichkeit wegen,
die Jennige Boden Zins Jn und umb Bremgarten , auch Freyen Ambter gele¬
gene , die sonsten Fleckhensteinische Bodenzins genant , dem . . . Herren
Beat Caspar Zurlauben von Gestelienburg , Ritter , Herr zue Nesslenbach,
LandtSchreiber und Landts Haubtman der Freyen Aembtern Mit nach vol-
genden Bedingnussen auff 6 Jahr lang , das Jst von Martini [ =11 . Novem¬
ber ] inclusive bis widerumb auff Martini 1693 exclusive verliehen,
undt wirdt Herr Landtschreiber , von seinem Herren Vatteren [Beat Ja¬
kob I . Zurlauben ] welcher solche Zins bis anhero Einzogen sich infor¬
mieren lassen , welche Solche Zins bis dato gelifferet undt annoch
liefferen . Nebent deme Mann Jhme von hieraus Ein Spécification selbi¬
ger wirdt abfolgen lassen Undt Sollen Jhme Herren die Zins 8 Tag vor
oder nach Martini Jn gebührendten Preyss angeschlagen werden . Danne
Soll Er Selbige acht Tag vor , hierauff Volgendten Georgii [ =23 . April]
Einem Gottshaus mit bahrem gelt bezahlen , Er habe die Bodenzins Einge¬
nommen oder nit . Undt Wan für das andere Etwas Weniges von den Boden¬
zinsen , wider verhoffen Solte streitig werden : selbiges Jn seinen Co-
sten richtig machen ; fahls aber Etwas Nambhafftes zue Erörtheren , Es
wehre wegen Bereinigung oder Sonsten , Ein Gottshaus alsdanne Jn seinen
Costen solches thuon Solle . Wann dann obbedeüte 6 Jahr verflossen , als
dann Ein Gottshaus die Bodenzins wider befüegt sein , an sich zuenem-
men , selbige Selbsten Einziechen oder Widerumb zue verliehen nach sei¬
nem belieben , undt wohl gefallen . Dessen Jn Urkhundt sindt diser Le¬
chenbrief f zwey gleichlauthendte ausgefertiget undt von . . . Jhro Gna¬
den , auch . . . Ermeltem Herren Landtschreiber Eigenhändig underschriben
den . . . " .
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